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Europa schließt sich immer mehr
zusammen. Unternehmen schließen
sich gar auf weltweiter Basis zu-
sammen.

Da muß es doch etwas zu regeln
geben. Bei der Gründung der euro-
päischen Bürokratie hat mit Sicher-
heit die gefürchtete, deutsche Bü-
rokratie Pate gestanden.

Wie anders ist es zu erklären, daß
sich diese Bürokratie in immer mehr
Bereiche einmischt. Sicherlich ist
es richtig, daß sich die EU-Büro-
kraten auf geltendes Recht stützen,
wie dieses allerdings von Zeit zu
Zeit ausgelegt wird, ist schon eini-
germaßen haarsträubend.

Da werden nicht nur Vorschriften
zur „Vereinheitlichung von Unifor-
men für die Feuerwehr“, oder Vor-
schriften über „Größe und Farbe
von Erdbeeren“ erlassen, da mischt
sich diese Bürokratie auch massiv
in die freie Marktwirtschaft ein.

Vor einiger Zeit haben sich die
Kommissare in Brüssel die Airlines
in Europa vorgenommen.

Ein Gutachten wurde erstellt, wel-
ches nicht nur die British Airways,
sondern auch den Verbund der
Deutschen Lufthansa, SAS und Uni-
ted betrifft.

Darin wird festgestellt, daß die Al-
lianz von DLH, SAS und UA an
manchen Drehkreuzen marktbe-
herrschend ist.

Dies würde somit gegen Artikel 85
des EG-Vertrages verstoßen. Man

hat sich deshalb „geeignete Mittel“
einfallen lassen um „...die Zuwider-
handlung abzustellen“:

Die Allianz aus LH, SAS und
UA soll beispielsweise 108 Zeit-
fenster (Slots), an interessierte
Mitbewerber abtreten.

Es darf nicht sein, daß die Alli-
anz mehr als 45% der Frequen-
zen auf einer Strecke bedient.
Dies gilt auch, wenn die Fre-
quenzen erhöht werden.

Gibt es auf der betroffenen
Strecke mehr als einen Anbie-
ter, dann stehen der Allianz 50%
der Frequenzen zu.

Die Regelungswut geht gar soweit,
daß sich die so gerupften Airlines
der Allianz auch noch um die not-
wendigen Landeslots bemühen
müssen.
Zitat aus der Behördenschrift hier-
zu: „...so hat die Allianz diese Zeit-

Freie Marktwirtschaft
auf europäisch...

Bei der Gründung der eu-
ropäischen Bürokratie hat
mit Sicherheit die gefürch-
tete, deutsche Bürokratie
Pate gestanden.
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nischen (Landeslots in USA) ein-
schließlich der erforderlichen Flug-
hafeneinrichtungen nach denselben
Modalitäten wie in Frankfurt zur
Verfügung zu stellen.“

Für Lufthansa würde das bedeu-
ten, daß auch die erforderlichen
Flughafenanlagen dem neuen Nut-
zer überlassen werden müssen.

Dies halten wir für rechtlich sehr
bedenklich. Da dies auch auf unse-
ren Allianzpartner United zutrifft,
darf man gespannt sein, wie eu-
ropäisches Recht in den USA
umgesetzt wird.

Noch ein Wort zu den betroffenen
Slots: Die dürfen natürlich auch nicht
an einen Partner oder an eine Air-
line die im Auftrag fliegt abgegeben
werden.

Damit ist der gemeinsame Flug mit
Lauda Air (Wien - München –
Miami), betroffen.
Im Dekret aus Brüssel heißt es
dazu lapidar: „Lufthansa muß ihre
Code-Sharing-Vereinbarung
mit Lauda Air für die Strecke
Wien – München – Miami in-
nerhalb von drei Monaten nach
Anwendbarkeit der zur Abstel-
lung der Zuwiderhandlung ge-
eigneten Mittel beenden.“

Ein Verkauf der Slots ist auch nicht
möglich. Hier vertritt British Air-
ways eine andere Meinung. Sie will
ihre Slots verkaufen und man sehe
und staune, nicht nur die britische
Regierung steht ihrer Airline hier
zur Seite.

Als kleiner Trost nach Lektüre der
Brüsseler Verordnung bleibt übrig:
Sollte sich keine Airline finden, um
die so frei gemachten Slots in An-
spruch zu nehmen, verbleiben die-
se bei der Allianz.

Darüber hinaus will die Kommissi-
on auch in das Buchungssystem
eingreifen.

Sollte auf der ersten Bildschirmsei-
te der Buchungssysteme eine Alli-
anzverbindung zwei Bildschirmzei-
len in Anspruch nehmen, so würde
dies dazu führen, daß
„...die erste Bildschirmseite für
Strecken mit hoher Flugdichte
gänzlich überfüllt ist“. Deshalb
behält sich die Kommission vor,
dies so zu verändern, daß nur
noch in einer Bildschirmzeile die
Anzeige erscheint.
Regulierung vom Feinsten...

Vielfliegerprogramme der Allianz
sind der EU-Kommission ebenfalls
ein Dorn im Auge.

So hat man LH-SAS-UA die Wahl
gestellt, entweder ihre Vielflie-
gerprogramme für Strecken
nach Skandinavien und die USA
nicht zusammenzulegen, oder
andere Fluggesellschaften an
diesem Programm zu beteiligen.

Auch will die Kommission in die
Vergütung der Reisebüros eingrei-
fen:

Es wird erklärt, daß jede Vergü-
tung auszuschließen ist, die auf um-
satzabhängige Staffelung basiert.

Das hört sich so an, daß ein Reise-
büro, daß im Monat 10 Flugschei-
ne verkauft, pro Flugschein genau-
so viel Provision erhält, wie ein
Reisebüro das 10000 Flugscheine
verkauft.

Alles im allem halten wir diese Ge-
danken der Kommission in Brüssel
für sehr bedenklich und einen schwe-
ren Eingriff in die freie Marktwirt-
schaft.

Dachten wir doch, daß die Zei-
ten der Planwirtschaft mit dem
Fall des Ostblocks beendet sei-
en...

Die Vereinigung Luftfahrt hat des-
halb in einem Schreiben an den
zuständigen EU-Kommissar van
Miert Ihren Unmut darüber zum
Ausdruck gebracht.

Sehen wir doch mit dieser Maß-
nahme massiv Arbeitsplätze in der
deutschen Luftfahrt gefährdet.

Besonders die Mitarbeiter der Luft-
hansa haben durch Verzicht an Ein-
kommen massiv dazu beigetragen,
daß ihre Airline so gut für den Wett-
bewerb gerüstet ist. Aus der Ver-
antwortung gegenüber unseren Mit-
gliedern fordert deshalb die Verei-
nigung Luftfahrt:

Hände weg von unseren
Arbeitsplätzen!  Wir sind
nicht der Ansicht, daß man
die Erfolgreichen bestra-
fen und die Maroden mit
Milliarden beschenken
sollte.

Werner Zielina
VL-Bundesvorsitzender



An die Frankfurt, 29. August 1998
Europäische Kommission
GD IV/D2
Rue de la Loi 200
B-1049 Brüssel
Herrn Kommissar Karel van Miert

Betrifft: IV/36201(Wettbewerbsbeschränkungen gegen die Deutsche Lufthansa und ihrer Allianzpartner)

Sehr geehrter Herr van Miert,

mit Bestürzung und großem Entsetzen hat der Bundesvorstand der Vereinigung Luftfahrt zu Kenntnis genommen, daß
Sie eine für die Beschäftigten der Lufthansa und ihrer Allianzpartner äußerst bedrohliche Entscheidung getroffen haben.

Als Berufsverband, der die Interessen der Beschäftigten in der Zivilluftfahrt vertritt, protestieren wir gegen diese, aus
unserer Sicht, überflüssige als auch ungerechte Maßnahme. Eine Dominanz der Star Allianz im Nordatlantikverkehr ist
bei einer genauen Betrachtung der Anbieter von deutschen Flughäfen nicht zu erkennen.

Alleine vom Frankfurter Flughafen aus bieten vierzehn verschiedene Fluggesellschaften Ihre Dienste auf den nordameri-
kanischen Kontinent an. Hier von einer drohenden Monopolstellung der Deutschen Lufthansa und ihrer Allianzpartner
zu reden entbehrt somit jedweder Grundlage.Die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen wie beispielsweise Slotabgabe
ohne finanzielle Gegenleistung, Einschränkung der Vielfliegerprogramme, Beendigung des Code-sharings mit Lauda-Air
und vielem mehr, sind unserer Meinung nach ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in den freien europäischen Wettbe-
werb. Es ist nicht zu sehen, daß solche Maßnahmen in anderen, nicht europäischen Ländern, wie z.B. den Vereinigten
Staaten von Amerika, auch nur ansatzweise angedacht werden würden.

Im Unterschied zu anderen, industriellen Zusammenschlüssen, die in der Tat eine Monopolstellung zur Folge haben
könnten, befindet sich die Deutsche Lufthansa mit Ihren Allianzpartnern im freien Wettbewerb mit anderen, vergleichba-
ren Bündnissen. Im Endergebnis dieses Wettbewerbes profitieren nicht nur die Belegschaften der teilnehmenden Flug-
gesellschaften, sondern auch die Verbraucher im europäischen Markt. Als Beleg hierfür sind die ständig sinkenden Be-
förderungspreise, hier vor allem im Nordatlantikverkehr, zu sehen.

Als Bestrafung sehen wir diese Maßnahme vor allem für die Deutsche Lufthansa.

Während der Golfkrise kam diese Gesellschaft gänzlich ohne staatliche Fördermittel, wie sie heute noch an europäische
Fluggesellschaften mit Billigung der EU-Kommision entgegen aller Vernunft ausgeschüttet werden, aus eigener Kraft aus
der finanziellen Talsohle heraus.

In dieser Zeit waren es gerade die Beschäftigten der Deutschen Lufthansa, die durch große finanzielle Opfer diese Flug-
gesellschaft wieder wettbewerbsfähig machten.

Im Hinblick auf die immer wieder angeprangerten Fördermittel, wie z.B. für Air France, Alitalia u.a., fühlen sich die Kolle-
ginnen und Kollegen nicht nur ungerecht behandelt sondern hintergangen.

Es entsteht bei ihnen der Eindruck, daß der Erfolgreiche bestraft wird.

Ein solche Entscheidung ist daher für die Akzeptanz der Europäischen Union innerhalb der Arbeitnehmerschaft nicht nur
nicht förderlich, sondern sogar schädlich.

Wir fordern Sie deshalb auf, diese Wettbewerbsbeschränkungen im Interesse aller betroffenen Fluggesellschaften und
deren Arbeitnehmer, als auch des europäischen Miteinanders, zurückzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. gez.
Werner Zielina Frank Schott
Bundesvorsitzender stellvertr. Bundesvorsitzender
Vereinigung Luftfahrt Vereinigung Luftfahrt

Oktober 1998                          VL-Info                                  Seite 3



Seite 4                                   VL-Info                         Oktober 1998

Der Frankfurter Flughafen gerät
heute in Spitzenzeiten bedenklich
nah an den Rand seiner Kapazität.

Durch bestimmte technische Ver-
änderungen ist eine geringfügige
Erhöhung der Kapazität möglich.
Langfristig jedoch kommt man  nicht
um die Beantwortung der Frage
herum, den Flughafen auf hohem
Niveau stagnieren zu lassen, (falls
dies überhaupt funktioniert...) oder
eine zusätzliche Landebahn in Be-
trieb zu nehmen.

Die Stagnation auf  hohem Niveau
verbietet sich von selbst, ist doch
die Luftfahrt eine Wachstumsbran-
che, die mit Begriffen wie „gebrem-
sten Wachstum“ oder „Kapazitäts-
anpassung nach unten“ überhaupt
nichts anfangen kann. Lediglich in
Zeiten von schweren Wirtschafts-
krisen oder Kriegen, sind solche
Begriffe mit all ihren verheerenden
Folgeerscheinungen offenbar ge-
worden.

Als "Jobmaschine" hat sich der Flug-
hafen in der Vergangenheit schon
hervorragend bewiesen. Insofern
ist die Betrachtung eines Flugha-
fenausbaus auch aus diesem Blick-
winkel erforderlich. Wenn man be-
denkt, daß 10% des Bruttosozial-
produktes der Bundesrepublik im
Rhein-Main-Gebiet erzeugt wird,
ist dies schon sehr beeindruckend.

Werden 1000 Arbeitsplätze am
Flughafen Frankfurt geschaffen, -
so eine Untersuchung -  dann be-
deutet das, daß in der Region bis zu
4000 weitere Arbeitsplätze entste-
hen. Heute bereits beschäftigt der

Flughafen ca. 57000 Arbeitnehmer
und die Tendenz ist weiter steigend.

Vorhersagen rechnen mit ca. 60
Millionen Passagiere im Jahr 2010.

Um diese Kapazitäten zu bewälti-
gen, wird der Flughafen mit seinen
drei Bahnen, wovon eine nur als
Startbahn dient, weit überfordert
sein.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein,
möchte die FAG die Kapazität des
Flughafens erweitern.

Dazu wurden folgende Szenarien
vorgestellt.

1. Den Bau einer Landebahn
von 2600mtr.Länge im Norden
des Flughafens.

2. Einbeziehung des Flughafen
Erbenheim in die Kapazitätser-
weiterung.

Die Nordbahn würde mit einer An-
bindung über die Autobahn am
Flughafen angeschlossen werden.

Von den Airlines wird eindeutig die
neue Landebahn im Norden favori-
siert. Die FAG hingegen sieht beide
Vorschläge als gleichrangig an.

Schon regt sich Widerstand inner-
halb der betroffenen Gemeinden,
Umweltverbände und Bürgerinitia-
tiven. Als Gegenargumente werden
das bedrohte Wassereinzugsgebiet,
die Vernichtung von Wald und die
Lärmbelästigung angeführt.

Es darf jedoch nicht außer acht

gelassen werden, daß der Frank-
furter Flughafen im Wettbewerb
mit London, Amsterdam und Paris
steht.

Ein Ausbau des Flughafens
Frankfurt wird von der Vereini-
gung Luftfahrt als unumgäng-
lich angesehen. Im Interesse für
die Zukunft der Arbeitsplätze
am Frankfurter Flughafen und
hier insbesonders für die Ar-
beitnehmer der Deutschen Luft-
hansa.

Sich in Zeiten der zunehmenden
Globalisierung im Luftverkehr ge-
gen den Ausbau des Flughafens zu
entscheiden, hätte verheerende
Folgen für die Beschäftigten dieser
Industrie.

Ein Abwandern wichtiger, großer
Airlines wäre die Folge. Wenn man
bedenkt, daß ca. 800000 Men-
schen vom Flughafen Frankfurt di-
rekt oder indirekt profitieren, ist
eine positive Entscheidung für den
Ausbau schon vorgegeben.

Reinhard Bind
VL-Beiratsvorsitzender

Frankfurt Rhein/Main
muß ausgebaut werden
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Anmerkung der
Druckerei

Offsetpapier ist ein Natur-
produkt, bestehend aus Zell-
stoff, Holz und Kaolin, und
hat somit keine schädigen-
den Einflüsse auf die Um-
welt; ebenso die Druckfar-
be, bestehend aus Ruß und
Firnis.

Nachdem der bisherige Betriebsratsvor-
sitzende Felix Stahlke im Juli  aus per-
sönlichen Gründen von seinem Amt zu-
rückgetreten war, wurde in der ordentli-
chen Sitzung des Betriebsrats der Deut-
schen Lufthansa AG in Frankfurt eine
Nachwahl notwendig.

In diesem Betriebsrat war nach der Wahl
1997 die bewährte Koalition zwischen
ÖTV und DAG fortgesetzt worden.

Die Frankfurter Vertrauensleute der ÖTV
hatten in ihrer Sitzung am 3.August 1998
Werner Langendörfer (VL/DAG) ein-
stimmig zur Kandidatur vorgeschlagen.

In der Betriebsratssitzung am
12.8.1998 wurde Werner Langendör-
fer gegen Joachim Bock (Unabhängige
Lufthanseaten) mit fraktionsübergrei-
fender Mehrheit als neuer Vorsitzen-
der für den Stations- und Basis-Be-
trieb in Frankfurt gewählt.

Seine Wahl ist eine Bestätigung der

Wechsel im Betriebsratsvorsitz bei
der Lufthansa AG in Frankfurt

guten Zusammenarbeit zwischen ÖTV
und DAG, nicht nur auf Tarif- sondern
auch auf der Betriebsebene, und setzt
einen neuen Trend in der gemeinsamen
gewerkschaftlichen Stärke.

Werner Langendörfer war in der letzten
Amtszeit bereits stellvertretender Vor-
sitzender.
Damals betätigte er sich schon als Be-

triebsausschuß-Vorsitzender und nimmt
auch seit Beginn der laufenden Periode
diese Aufgabe wahr.

Seine Maxime ist die Einbindung der
Betriebsräte aller Fraktionen in die
Optimierung des Mitbestimmungsauf-
trags zur Vertretung aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Er wird diesen Auftrag sicher auch im
neuen Amt konsequent weiterführen,
wenngleich sich die bevorstehenden
schwierigen Aufgaben ohne den ge-
werkschaftlichen Rückhalt der DAG und
der ÖTV nicht optimal lösen lassen
werden.

Die Redaktion wünscht Werner Lan-
gendörfer eine glückliche Hand, weiter-
hin das nötige politische Fingerspitzen-
gefühl und viel Erfolg in seinem neuen
Amt.

Marc Traut

Neue Flugzeugbestellungen, volle Flug-
hafenhallen, überfüllter  Luftraum und
Slotverknappung, sie deuten alle auf
eine expandierende und sich entwik-
kelnde Industrie hin. Ein sehr großer
Teil dieser Entwicklung verursacht je-
doch einen rapide wachsenden Wett-
kampf, er reduziert die Gewinne und
verursacht starke Kostensenkungspro-
gramme. Durch den Prozess der Kosten-
senkung wurden bereits viele unnötige
Kosten abgebaut. Hardware und Brenn-
stoff  bleiben unvermeidbare Kosten.
Die Bereiche, bei denen nach wie vor
Kosten gesenkt werden sollen, sind die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Am Ende einer solchen Entwicklung
werden diese Bedingungen nur noch
durch „Angebot und Nachfrage“ defi-
niert.
Es gibt noch einige andere Faktoren, die
in Betracht gezogen  werden müssen.  Es
wird immer wieder Menschen  geben,
die mit ihrer Qualifikation und Fertigkeit

zu niedrigeren Arbeitsbedingungen ar-
beiten müssen, und es wird auch ein
Management geben, welches diese Ar-
beitskräfte einstellt. Die Fremdvergabe
von Arbeiten an „Low Cost Companies“
ist ein einfacher Weg Kosten zu sparen.

Das Management muß jedoch immer
wieder daran erinnert werden, daß sol-
che Prozesse mit Sicherheit dazu füh-
ren, daß das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Belegschaft verloren geht.
Die Auswirkungen auf die Moral und
die Loyalität sind katastrophal.

Moral und Loyalität haben bei den Buch-
haltern keinen Wert, und sie erscheinen
auch nicht als Gewinn in einer Bilanz. Bei
jedem Schritt, den man im Leben macht,
sind sie jedoch wichtig. In einer Dienst-
leistungsindustrie sind sie sogar lebens-
wichtig. Diese Moral wird durch ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit, der
Sicherheit und der Vorhersehbarkeit er-
zeugt. Man kann sogar sagen, daß es

sich hierbei um grundlegende mensch-
liche Bedürfnisse handelt. Moderner
Management-Stil liegt jedoch in einem
direkten Konflikt mit solchen Bedürf-
nissen. Geschäftsbedürfnisse sind sehr
real, genau so wie die menschlichen
Bedürfnisse, deshalb muß dort ein Aus-
gleich geschaffen werden.

Dave Morrison,
AEI Public Relation Chairman

Kommentar von Dave Morrison, AEI Public Relation Chairman
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Die 1997 begonnene Zusammenar-
beit zwischen der Gewerkschaft
DAG und ÖTV wird in Arbeits-
gruppen, die zu bestimmten Tarif-
projekten gegründet wurden, wei-
tergeführt und mit konkreten Ziel-
stellungen versehen.

Im Frühjahr wurde zwischen DAG
und ÖTV verabredet, daß die For-
derungen zur Vergütungsrunde 1999
gemeinsam beschlossen werden
sollen. Erstmals soll auch gemein-
sam mit dem Arbeitgeber ver-
handelt werden. Zur ersten Bera-
tung dieser gemeinsamen Forderun-
gen trafen sich die Bundestarifkom-
mission der ÖTV und die Große
Tarifkommission den DAG am 25.
September in Kelsterbach.

Im Bereich des Bodenpersonals des
Lufthansa-Konzerns bereiten ge-
meinsame Arbeitsgruppen in einer
Reihe von Zusammenkünften die
Möglichkeiten zur Verhandlung ei-
nes neuen Entgeltrahmentarifver-
trags (ERTV) vor. Vom 8. bis 10.
Juni fand in Alsfeld die Eröffnungs-
veranstaltung hierzu statt, die von
Ilona Ritter, Werner Langendörfer
und Dirk Langer als erfolgreicher
Beginn gewertet wurde.

Professor Gaugler von der Univer-
sität Mannheim hat dort als aner-
kannter Experte über Arbeits- und
Leistungsbewertung referiert. Er
war bereits von der ÖTV bei der
Neugestaltung der Entgeltstruktur
beim TÜV eingesetzt worden und
genießt auf Arbeitgeberseite eben-
falls einen guten Ruf.

Wir haben uns in Alsfeld mit der
ÖTV auf folgendes Vorgehen ver-
ständigt:
1. Die Arbeitsgruppen der ÖTV
und VL/DAG erarbeiten die Bau-

steine eines Entgelt-Rahmentarif-
vertrages (ERTV) und die Grund-
sätze zur Struktur eines Entgelt-Ta-
rifvertrages (ETV) als Gesamtpa-
ket.
2. Arbeitsergebnisse werden dann
innerhalb der Tarifkommission be-
raten und anschließend in der Mit-
gliedschaft diskutiert.
3. Nach Abschluß dieser Diskussi-
ons- und Beratungsphase sollen die
Verhandlungen über eine ERTV mit
einem Anhang „Leistungsbezogene
Komponenten“ mit dem Arbeitge-
ber beginnen. Auf die bisherige Re-
gelungs- und Interpretationsverein-
barung zum VRTV soll ganz ver-
zichtet werden.
4. Danach soll die Verhandlung zu
einer Struktur eines neuen ETV auf-
genommen werden. Nach unseren
bisherigen Vorstellungen wollen wir
mit deutlich weniger Zeitstufen (mit
geringeren DM-Beträgen) zugun-
sten von wesentlich höheren Um-
gruppierungsbeträgen und der par-
allelen Einführung einer Leistungs-
komponente ohne Absenkung der
heutigen Endwerte der Vergütungs-
tabelle zurechtkommen.
5. Nach hoffentlich erfolgreichem
Abschluß der Verhandlungen zum
ERTV und ETV werden die daraus
ggf. notwendigen Anpassungen im
Manteltarifvertrag und anderen Ta-
rifverträgen vorzunehmen sein.
6. Unsere Verhandlungsabsicht
setzt voraus, daß es keine Kompen-
sate mit anderen Tarifverträgen ge-
ben wird.

Nach intensiver, interner ÖTV/
DAG-Vorbereitung am 29. Juni fand
am Folgetag eine 1. Gesprächsrun-
de mit FRA PT (Arbeitgebervertre-
ter) und hochkarätigen Vertretern
der Technik, Fracht und LSG in
Seeheim statt. Die überraschend har-
monische Runde erzielte nach aus-

führlichen Darstellungen von Ilona
Ritter und Andreas Hess weitestge-
hend Einvernehmen über die ge-
nannte Vorgehensweise und Ziel-
setzung. Auf die von uns geforderte
Datenlieferung reagierten die Ar-
beitgeber zögerlich und favorisier-
ten statt dessen einen ständigen
Berater aus Ihren Reihen in unseren
Arbeitsgruppen.

Erste Arbeitsergebnisse sollen im
November 1998 in einem erweiter-
ten Kreis, der sich aus Mitgliedern
der Tarifkommissionen von DAG
und ÖTV zusammensetzt, diskutiert
werden.

Eine andere Arbeitsgruppe hat Ver-
handlungen zum Tarifvertrag Al-
tersteilzeit vorbereitet und die ge-
meinsamen Forderungen der ÖTV
und DAG formuliert. Nachdem die
beiden Tarifkommissionen darüber
beschlossen haben, sollen Ende
Oktober die Verhandlungen zwi-
schen der Lufthansa und den Ge-
werkschaften zu diesem Thema
beginnen.

Wir wissen, daß wir ein „Gebirge
heben wollen“ - sehen aber in der
geplanten Vorgehensweise die kon-
sequente Fortsetzung unserer Ta-
rifpolitik zur Änderung des Vergü-
tungsrahmentarifvertrages, die sei-
tens der VL/DAG schon seit 1986
angestrebt wird. Bei optimistischer
Einschätzung gehen wir von einem
Tarifabschluß im Herbst 1999 aus.
Die Umsetzung auch von ggf. not-
wendigen Übergangsregelungen
könnte zum 1.1.2000 erfolgen.

Wir werden weiter aktuell über kon-
krete Arbeitsgruppenergebnisse
berichten.

Werner Langendörfer
VL-Arbeitsgruppe Tarif

ÖTV/DAG - Zusammenarbeit im
Tarifbereich des Lufthansa-Konzerns



Oktober 1998                         VL-Info                                   Seite 7

Impressum
Die VL-Info ist ein Informati-
onsblatt  der Vereinigung Luft-
fahrt für Mitarbeiter in der
Luftfahrt.

Die VL-Info erscheint unregel-
mäßig in einer Auflage von
3500 Exemplaren. Angestrebt
wird eine viermalige Ausgabe
pro Jahr.

Redaktionsleitung: Marc Traut

Redaktion:
Reinhard Bind, Bernd Michel,
Heinz-Werner Langendörfer,
Jürgen Rakowski, Hans-Peter
Schwarz, Dietrich Kummer,
Klaus Wohlmacher, Brigitte
Willroth, Werner Zielina

Adresse:
Vereinigung Luftfahrt e.V.
Adolf-Kolping Straße 4
64521 Gross-Gerau
Telefon:06152/82699
Telefax: 06152/3049
Eintragung bei Amtsgericht
Gross Gerau: VR 912

Gesamtherstellung:
E+K, Ettner und Karst
Stockstädter Straße, Riedstadt

Aufgrund von Erfahrungen mit Pro-
blemfällen, die vielfach im Krank-
heitsfall die Gefährdung der eige-
nen Existenz und der Sozialstand
bewirken, möchte ich hier einige
erklärende Worte schreiben:

Trotz sozialer Absicherung kann es
durch gesetzliche Regelungen und
tarifliche Verpflichtungen bei der
einzelnen Person zu ggf. erhebli-
chen Geldeinbußen kommen.

Dieser Beitrag soll einerseits Infor-
mationen vermitteln, zum Überden-
ken der eigenen Lage anregen und
Teilgefahren aufzeigen, die oft erst
dann erkannt werden, wenn es für
eine Vorsorge zu spät ist. Anderer-
seits kann dieser Artikel aufgrund
der individuellen Faktoren keine
vollständige Beantwortung aller
Fragen darstellen, aber Hinweise
auf deren Lösung geben.

Es soll hier zunächst auf den Krank-
heitsfall eingegangen werden.

Wie jedem bewußt ist, bleibt bei
einer Arbeitsunfähigkeit von bis zu
sechs Wochen die volle Gehalts-
fortzahlung nahezu unverändert be-
stehen.

Allerdings existiert schon hier eine
Einschränkung hinsichtlich Steuer-
und sozialversicherungsfreier Zula-
gen, wie z.B. Schichtzulagen etc.

Diese werden dann versteuert und
können unter Umständen auch so-
zialversicherungspflichtig werden.
Mit anderen Worten, der Geldbe-
trag für Ausgaben des Haushaltes
wird kleiner! Bei längeren Krank-
heiten ist, je nach den persönlichen

Voraussetzungen, eine deutliche
Gehaltseinbuße spürbar, die bis zur
Existenzgefährdung und sozialem
Abstieg führen kann.

Dabei muß beachtet werden, daß
nicht nur eine zusammenhängende
Erkrankung von sechs Wochen
wirkt, sondern jede Folgekrank-
heit innerhalb von zwölf Monaten
zusammengerechnet wird.

Nach einer Erkrankung ab dem 43.
Tag erhalten Sie als Mitglied einer
gesetzlichen Krankenversicherung
ein Krankengeld von der Kranken-
kasse, das aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung wesentlich geringer
sein wird als der Nettolohn.

Darüber hinaus gibt es durch den
Manteltarifvertrag der DLH, als
Teilüberbrückung der Versor-
gungslücke, noch einen Anspruch
auf einen Krankengeldzuschuß
durch den Arbeitgeber. Wie lange,
wann und in welcher Höhe dieser
Zuschuß gezahlt wird, hängt von
sehr vielen individuellen Faktoren
ab. So ist z.B. neben der Steuer-
klasse die Gehaltshöhe und die an-
rechenbare Dienstzeit im Unterneh-
men ausschlaggebend.

Krankengeldzuschuß wird Dienst-
zeitbezogen bei LH gezahlt:
2 Jahren bis 9. Woche
3 Jahren bis 12. Woche
5 Jahren bis 15. Woche
8 Jahren bis 18. Woche
10 Jahren bis 26. Woche
15 Jahren bis 39. Woche

Es ergibt sich jedoch eine weithin
unbekannte Versorgungslücke: Im
Manteltarifvertrag §27 Absatz 3

(b) heißt es dazu:
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind selbst verpflichtet eine
angemessene Krankentage-
geldversicherung zur Existenz-
absicherung abzuschließen,
wenn die Höhe ihres Einkom-
mens die Krankenversiche-
rungspflichtgrenze übersteigt.

Die Ursache für diese Versorgungs-
lücke liegt in der Berechnung des
Krankengeldzuschusses des Ar-
beitgebers und dem von der Kran-
kenkasse gezahltem Krankengeld,
da sich die Berechnung auf den
Krankengeld-Höchstsatz der ge-
setzlichen  Pflichtkrankenkasse
bezieht. Besonders ist hierbei zu
bedenken, daß nicht nur die Perso-
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nen welche eine einmalige Benach-
richtigung aufgrund der Überschrei-
tung der Krankenversicherungs-
höchstgrenze erhalten haben hier-
unter fallen. Es gibt auch Personen,
die durch Steuer- und sozialversi-
cherungsfreie Zuschläge, wie z.B.
Schichtzulagen monatsweise über
bzw. unter die Höchstgrenze ge-
langen und dann ggf. entsprechen-
den Gefahren ausgesetzt sind.

Auch soll in diesem Artikel ein
weiteres Risiko für besondere Be-
rufsgruppen angesprochen werden.
Für unsere Kolleginnen und Kolle-
gen im fliegerischen Einsatz, könnte

sich zur Abdeckung der Risiken
ggf. eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung empfehlen. Neben dem
oben geschilderten Gefahren könnte
hiermit unter Umständen ein wirt-
schaftlicher Verlust bei längerer
Fluguntauglichkeit ausgeglichen
werden. Besonderes Augenmerk
sollte man vor einem Vertragsab-
schluß aber auf die Bedingungen
des Versicherers legen, da sich spe-
ziell hier die Frage im Leistungsfall
stellen könnte, ob eine nicht mehr
arbeitsunfähige, also arbeitsfähige
Person, die aber aufgrund der
Krankheitsgeschichte zur Zeit nicht
flugtauglich ist, Leistungsanspruch

gegen die Versicherung besitzt oder
nicht.

Fazit: Bei gesetzlich krankenversi-
cherten sorgen Krankengeld der
Krankenkasse und Zuschuß des
Arbeitgebers nicht für vollen Lohn-
ausgleich. Falls Sie freiwillig ver-
sichert sind, sollten Sie jedoch
für den Abschluß einer Zusatz-
versicherung sorgen.

Allen Leserinnen und Lesern sei
somit der Rat erteilt Ihre Lage zu
überdenken und ggf. Versiche-
rungsexperten Ihres Vertrauens zu
befragen. Diese können mit Ihrer

letzten Gehaltsabrech-
nungen zumindest eine
ungefähre Einschätzung
abgeben, ob für Sie ein
Risiko besteht oder
nicht.
Persönlich kann ich
über gute Erfahrungen
mit Albatros berichten.
Bei der  genaueren Er-
mittlung Ihrer Vorsor-
gelücke, wird dann die
Mithilfe von HAM-PV
unverzichtbar sein.

Bernd Michel


